
Beatmung

Kodierung in der

Anästhesie und Intensivmedizin



Beatmung

 Sehr wichtige Funktion im DRG System zur   
Abbildung der Intensivmedizinischen Therapie

 Ursprünglich der einzige „Kostentrenner“ –
später ergänzt durch Funktion: 
„intensivmedizinische Komplexbehandlung“

 Trotz eigenem Kapitel in den DKR immer noch   
Unterschiede  bei der Interpretation und „Streitpotential“ 
mit dem MDK

 Von entscheidender Bedeutung ist 
die Dokumentation
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Beatmung

Maschinelle Beatmung im medizinischen Sinne

Eine unzureichende oder fehlende Atmung kann durch
Beatmung unterstützt oder ersetzt werden. Durch 
Beatmung soll die Oxygenierung und CO2 Elimination
sichergestellt werden

• Es wird zwischen invasiver und nicht invasiver   
(NIV) Beatmung unterschieden

• die maschinelle Beatmung kann  weiter in
„kontrollierte“ und  „assistierende“ Beatmung 
differenziert werden
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Definition der 
maschinellen Beatmung
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Definition der 
maschinellen Beatmung

Definition von maschineller Beatmung durch das DIMDI -
maschinelle Beatmung im Sinne der DKR:

• „Bewegung von Gasen mittels mechanischer Vorrichtung
in der Lunge“

• „Die Atmung wird unterstützt durch das Verstärken oder
Ersetzen der eigenen Atemleistung  des Patienten“
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Definition der 
maschinellen Beatmung - DKR

 eine Intubation oder Tracheotomie ist dabei nicht   
obligat 

 ebenfalls möglich: Beatmung    
über  ein Helmssystem
bei intensivmedizinisch   
versorgten Patienten

 auch Maskenbeatmung von intensivmedizinisch 
versorgten Patienten 
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Auch bei üblicherweise heimbeatmeten Patienten wird die 
Beatmung im Rahmen der intensivmedizinischen 
Versorgung zur Beatmungszeit gezählt

 ausdrücklich davon  abzugrenzen ist davon die  
CPAP-Maskentherapie von Schlafapnoe Patienten

Definition der 
maschinellen Beatmung - DKR
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Das Sozialgericht Halle entschied am 26.02.2016 – S 16 KR 103/11 – in einem von unserer 

Kanzlei geführten Verfahren über den Vergütungsanspruch eines Krankenhauses mit der 

Fragestellung, ob die auf einer sog. „Intermediate-Care-Station“ (IMC) erbrachten 

Beatmungszeiten als intensivmedizinische Versorgung gemäß der Kodierrichtlinie 1001h zu 

berücksichtigen sind. 

II. Entscheidungsgründe 

Das Sozialgericht Halle hat die beklagte Krankenkasse vollumfänglich verurteilt. Entgegen der 

Auffassung der Beklagten und des MDK sind die Behandlungszeiten auf der IMC-Station als 

intensivmedizinische Versorgung zu berücksichtigen 

In Übereinstimmung mit dem Sachverständigen hat auch das Sozialgericht festgehalten, dass es für die 

Frage einer „intensivmedizinischen Versorgung“ nicht entscheidend ist, ob ein intensivmedizinischer 

OPS-Code abgerechnet wurde oder nicht, zumal die Nicht-Verschlüsselung eines derartigen Codes 

keineswegs eine intensivmedizinische Versorgung ausschließe. 

Das Gericht hatte zur Abklärung des medizinischen Sachverhalts ein 

Sachverständigengutachten eingeholt. Nach den Feststellungen des Sachverständigen kann 

die notwendige Intensivmedizin typischerweise auf einer Intensivstation erbracht werden, 

jedoch auch auf entsprechend eingerichteten IMC-Einheiten. 



Beatmungszeit
Was nicht gezählt werden darf:

reines Masken CPAP („continous positive airway pressure“) 
 auch nicht auf der Intensivstation

Ausnahmen :

1. CPAP im Rahmen von Weaning- Verfahren 
[besondere Regelungen sind zu beachten!]

2. CPAP im Rahmen der pädiatrischen Intensivmedizin 

OPS 8-711.0  - CPAP Beatmung bei Neugeborenen
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High Flow Sauerstoff Therapie

Beatmung ?
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High Flow 

Sauerstoff Therapie

= Beatmung ?
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Kodier – Empfehlungen
SEG-4 (MDK)  - FOKA (Medizinkontroller)
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Kodier – Empfehlungen
SEG-4 (MDK)  - FOKA (Medizinkontroller)
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Die Klägerin hat die von ihr erbrachten Leistungen richtig kodiert. Die 

Atemunterstützung mit den High-Flow-Kanülen darf bei Neugeborenen zur 

Berechnung der Atmungsstunden nach 1001a der Kodierrichtlinien

herangezogen und kodiert werden.

Keine Beatmung

Beatmung

Bei Neugeborenen



https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=200594&s0=&s1=&s2=&words=&sensitive=

Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts vom 13.3.2018

L 5 KR 504/15, Darin hat das Bayerische LSG entschieden, die HFNC 

“jedenfalls” bei einem Frühgeborenen unter 1.500 g als Beatmung zu 

werten. 

Beatmung

Bei Neugeborenen

Keine Beatmung
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https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=199809
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=199809
https://www.lsg.bayern.de/index.php
https://www.lsg.bayern.de/index.php


Rechtsfrage beim BSG anhängig

Die Rechtsfrage ist gegenwärtig (9.9.2018) beim BSG anhängig 

(siehe hier). Allerdings ist insoweit die Entscheidung des Bayerischen 

Landessozialgerichts vom 13.3.2018, L 5 KR 504/15, Vorinstanz. 

Darin hat das Bayerische LSG entschieden, die HFNC “jedenfalls” 

bei einem Frühgeborenen unter 1.500 g als Beatmung zu werten. Vor 

dem Hintergrund der o.g. Argumente und des medizinischen 

Mechanismus der HFNC halten wir auch diese Entscheidung für 

nicht überzeugend. Es bleibt abzuwarten, wie das 

Bundessozialgericht entscheiden wird.

Insgesamt sind die Rechtsstreitigkeiten in dieser Frage auch deshalb 

etwas erstaunlich, weil sie eigentlich von Seiten des MDK und der 

krankenhausseitigen FoKA im Kosens beantwortet werden (vgl. 

KDE-524).
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https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Rechtsfragen/DE/B_01_KR_13_18_R.html
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Beatmung –
Kodierung der Maßnahme

die Tatsache das ein Patient beatmet wird in der Regel               
nicht über einen eigenen OPS kodiert

Ausnahme: Beatmung bei Neugeborenen und Säuglingen
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seit Erscheinen des OPS-2016
Beatmung:

Folie 17

©HC&S AG



Beatmungszeit
Was nicht gezählt werden darf:

Ausnahmen :

1. Kurzeitige beatmungsfrei Intervalle während einer 
respiratorisch instabilen Situation
[besondere Regelungen 
und aktuelle BSG- Entscheidungen
sind zu beachten!]

2.   Phasen der Spontanbeatmung  im Rahmen 
von Weaning- Verfahren 
[besondere Regelungen sind zu beachten!]

Spontanbeatmung
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Beatmungsformen:

• Nomenklatur häufig nicht eindeutig:

• der Einsatz unterschiedlicher Begriffe und 
Abkürzungen bei Herstellern und in der 
Literatur erschwert die korrekte 
Zuordnung 
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ACV- assist control 

ventilation

APRV- airway pressure 

release ventilation

ASB- assisted spontaneus 

breathing

ASV-assisted spontaneus 

ventilation

ATC- automatic tube 

compensation

BiPAP - bi level positive 

airway pressure

CMV -continous mandatory 

ventilation

CPAP - continous positiv 

airway pressure

CV- control ventilation

CPAP – ASB 

EPAP

EzPAP

HFOV -high frequency 

oscillatory ventilation

ILV - independant lung 

ventilat

IPAP

IPPV - intermittend positiv 

pressure ventilation

IRV - inversed 

ratio  ventilation

PACV - pressure assist 

control ventilation

PAV - proportional assist 

ventilation 

PCV -pressure 

controlled ventilation

PEEP - positive 

endexpiratory pressure

PSV – pressure

support ventilation

NIV - non invasive ventilation

SIMV - synchronized 

intermittend mandatory 

ventilation

VCV - volume 

controlled ventilation

Beatmungsformen:
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Beginn der Beatmung

Üblicherweise beginnt die Beatmung mit dem 
Einsetzen der (maschinellen) Beatmung bei 
einem respiratorisch insuffizienten Patienten
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Beginn der Beatmung
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8-701 Einfache endotracheale Intubation

8-702 Intubation mit Doppellumentubus

8-706 Anlegen einer Maske zur 

maschinellen Beatmung

5-311 Temporäre Tracheostomie

5-312 Permanente Tracheostomie
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Sonderfall
Beginn der Beatmung 

Wenn die Beatmung bereits vor der 
stationären Aufnahme begonnen 
wurde, zählt die Beatmungszeit

 ab Beginn der stationären Aufnahme

 die Intubation wird in diesem Fall nicht kodiert,   

wenn diese nicht durch den Klinikarzt erfolgt 

Folie 24

©HC&S AG



Eine maschinelle Beatmung, die zur Durchführung 
einer Operation oder während einer Operation 
begonnen wird, und die nicht länger als 24 Stunden
dauert, zählt nicht zur Gesamtbeatmungszeit.

Berechnung der Dauer 
der Beatmung

Sonderfall:
Beginn der Beatmung im 
Rahmen einer OP
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15.11.2015 / 07:30 h

 15.11.2015/ 18:10 h

10 h

40 Min.
Beatmung im OP 

begonnen  und 

insgesamt < 24h

0

Beatmungszeit

1

Berechnung der Beatmungsdauer 
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Beginn der Beatmung im 
Rahmen einer OP

DKR-
allgem.Kodierrichtlinien für Prozeduren

Prozedurenkomponenten
Normalerweise ist eine Prozedur vollständig 
mit  all ihren Komponenten, wie z.B. 
Vorbereitung,  Lagerung, Anästhesie, Zugang, 
Naht, usw., in einem Kode abgebildet […] 

Abweichungen davon sind in den Hinweisen 
beschrieben
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Berechnung der Dauer 
der Beatmung

Wenn die Beatmung im Rahmen einer Operation 
begonnen wird und mehr als 24 Stunden andauert, 
so wird auch die gesamte OP Zeit zum   „Gesamt -
Beatmungsintervall“ hinzugezählt

Sonderfall:
Beginn der Beatmung im 
Rahmen einer OP
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15.11.2017 / 07:30 h

 17.11.2017/ 09:30 h
50 h

Beatmung im OP 

begonnen  und 

insgesamt > 24h

50

Beatmungszeit

1

Berechnung der Beatmungsdauer 
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Unterbrechung 
der Beatmung …..

Um-Intubation/ Tracheostomie/ Wechsel des 
Tracheostomas stellen keine Unterbrechung der 
Beatmungsperiode dar 
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Ende der 
Beatmung

 Entlassung/ Verlegung/ Tod

 Extubation

 Beendigung der Beatmung nach einer Periode der 
Entwöhnung

Die Berechnung der Dauer der Beatmung endet mit 
einem der folgenden Ereignisse:
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Ende der 
Beatmung

Sonderfall 

Ende der maschinellen Beatmung                                 
z.B. bei Trachetomie

Für Patienten mit einem Tracheostoma (nach einer Periode der Entwöhnung) gilt: 
Bei beatmeten Patienten wird die Trachealkanüle für einige Tage (oder länger, z.B. 
bei neuromuskulären Erkrankungen) an ihrem Platz belassen, nachdem die 
künstliche Beatmung beendet wurde. Die Berechnung der Beatmungsdauer ist in 
diesem Fall zu dem Zeitpunkt beendet, an dem die maschinelle Beatmung 
eingestellt wird. 
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Dauer der Beatmung

• Liegen mehrere Beatmungsperioden vor, so wird 
jedes einzelne Intervall der maschinellen Beatmung 
am Ende des Aufenthaltes zu einem Gesamt 
Beatmungsintervall addiert  (minutiös!)

• Erst am Ende wird die Gesamtbeatmungsdauer 
zur nächsten vollen Stunde aufgerundet
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Relevanz der 
Beatmungszeit  im DRG- System

Beispielfall

• Notfallaufnahme einer 87 jährigen Patientin mit „akutem 
Abdomen“

• Ursache Bridenileus

• OP und anschließende intensivmedizinische Versorgung mit 
prolongiertem Verlauf 

• Respiratorische Insuffizienz-

 dokumentierte Beatmungszeit von 95 Stunden 

und 02 Minuten
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Beatmungszeit

95 Stunden und 

2 Minuten
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Differenz:  
18. 928 €

96 

Stunden
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Ende der 
Beatmung

 Entlassung/ Verlegung/ Tod

 Extubation

 Beendigung der Beatmung nach einer Periode der 
Entwöhnung

Die Berechnung der Dauer der Beatmung endet   mit 
einem der folgenden Ereignisse:
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„Weaning“
- Regeln nach DKR

 Die gesamte Entwöhnungszeit wird zur   

Beatmungszeit gezählt, inclusive der       

Zeiten in denen während dieser Phase 

keine maschinelle Unterstützung stattfindet

 auch mehrere Weaningversuche sind möglich 
und werden jeweils komplett zur 
Beatmungszeit addiert

Folie 38

©HC&S AG



Weaning

Findet eine Entwöhnung von der Beatmung 
(Weaning) statt, so gibt es seit 2009 eine klare 
Definition, wann diese endet.

Das Hauptkriterium ist nur retrospektiv zu 
ermitteln:

 Eintreten einer respiratorisch stabilen Situation
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respiratorisch stabile 
Situation

bei vorausgegangener Langzeitbeatmung bis zu                
7 Tage (einschließlich Entwöhnung) 

 nach 24 Stunden

bei vorausgegangener Langzeitbeatmung von mehr 
als 7 Tagen (einschließlich Entwöhnung) 

 nach 36 Stunden

Folie 40

©HC&S AG



„Weaning“
- Regeln nach DKR

findet in der Phase der stabilen 
respiratorischen Situation keine maschinelle 
Beatmung mehr statt, so werden die letzte 
24/ 36 Stunden nicht zur Beatmungszeit 
gezählt 

Aber… 
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Warum 

nicht 57h 

und 10 

Minuten..

Wo steht das denn ???
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Gemäß BSG Urteil müssen diese beatmungsfreien Intervalle unberücksichtigt bleiben 

(falls nicht gerade nachweislich ein Weaning durchgeführt wird)
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Beispiel 1

Ein Patient wird seit dem 05.07. beatmet. Am 10.07. um 12:00 Uhr

endet die letzte maschinelle Atemunterstützung mit dem Ziel die

Atemunterstützung einzustellen. Am 11.07. benötigt der Patient

wegen respiratorischer Instabilität um 10:00 Uhr wieder

maschinelle Atemunterstützung (innerhalb des definierten

Zeitraums von 24 Stunden bei Beatmung bis zu 7 Tagen). Bei der

Berechnung der Gesamtbeatmungsdauer wird auch das

beatmungsfreie Zeitintervall vom 10.07. um 12:00 Uhr bis zum

11.07. um 10:00 Uhr für die Beatmungsperiode berücksichtigt.
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Beispiel 2

Ein Patient wird seit dem 05.07. beatmet. Am 10.07. um 12:00 Uhr

endet die letzte maschinelle Atemunterstützung mit dem Ziel die

Atemunterstützung einzustellen. Am 11.07. wird um 12:00 Uhr

festgestellt, dass der Patient respiratorisch stabil ist und suffizient

spontan atmet (Ende des definierten Zeitraums von 24 Stunden bei

Beatmung bis zu 7 Tagen). Die Berechnung der Beatmungsdauer

endet am 10.07. um 12:00 Uhr. Wird der Patient zu einem späteren

Zeitpunkt (nach 11.07., 12:00 Uhr) wieder beatmungspflichtig,

beginnt eine neue Beatmungsperiode.
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Auch die beatmungsfreien Intervalle werden mitgezählt!



• Die gesamte Entwöhnungszeit wird zur Beatmungszeit gezählt, 
inclusive der Phasen in denen während dieser Phase keine 
maschinelle Unterstützung stattfindet

• Die Berechnung der Dauer der Beatmung endet mit Erreichen 
einer respiratorisch stabilen Situation, die definiert ist über ein 
zusammenhängendes beatmungsfreies Intervall von  24 (bzw. 36) 
Stunden Dauer

Berechnung der Beatmungsdauer

Beispiel für die Umsetzung der Regeln im KIS (Krankenhaus Informations-System)
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15.12.2017 - 07:35 h

 15.12.2017 - 16:45 h
9h 10‘ Beatmung im OP 

begonnen  und 

insgesamt > 24h

15.12.2017- 19:30 h

 26.12.2017-01:37 h

0 h

Beatmungszeit

246 h     

07‘ 247 h 

Beatmungszeit

1

Gesamtbeatmungszeit nach DKR 254 h 

[Intervall]1

Berechnung der Beatmungsdauer 
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15.12.2017 - 07:35 h

 15.12.2017 - 16:45 h
9h 10‘ Beatmung im OP 

begonnen  und 

insgesamt > 24h

15.12.2017- 19:30 h

 26.12.2017- 01:37 h

0 h

Beatmungszeit

246 h     

07‘ 247 h

Beatmungszeit

1

Gesamtbeatmungszeit nach DKR 247 h 

[Intervall]1

Berechnung der Beatmungsdauer 
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Ist das wirklich das Ende der ersten Beatmungsperiode?

Oder ein beatmungsfreies Intervall?



15.12.2017 - 07:35 h

 15.12.2017 - 16:45 h
9h 10‘

15.12.2017- 19:30 h

 26.12.2017- 01:37 h

246 h     

07‘

1

Gesamtbeatmungszeit nach DKR 259  h

Berechnung der Beatmungsdauer 
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15.12.2017 - 16:45 h

 15.12.2017 – 19:30 h
2h 45‘

2

3

1 2 3
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Respiratorisch stabile Situation bei vorausgegangener Langzeitbeatmung bis zu  
7 Tage (einschließlich Entwöhnung) liegt dann vor, wenn innerhalb der ersten 24 
Stunden nach Beginn der Entwöhnung nicht erneut beatmet werden muss, bzw. 
keine Atemunterstützung mittels CPAP von mehr als 6 h/Tag erforderlich ist.

Differenz

11.164 €



Computer sind doof …

Folie 54

©HC&S AG



Ende der 
Beatmung

 Entlassung/ Verlegung/ Tod

 Extubation

 Beendigung der Beatmung nach einer Periode der 
Entwöhnung

Die Berechnung der Dauer der Beatmung endet   mit 
einem der folgenden Ereignisse:
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Sonderfall: „Weaning“
mit CPAP

Im speziellen Fall einer Entwöhnung mit 
intermittierenden Phasen der maschinellen 
Unterstützung der Atmung durch Masken-CPAP im 
Wechsel mit Spontanatmung ist eine Anrechnung auf die 
Beatmungszeit nur möglich, wenn die Spontanatmung 
des Patienten insgesamt mindestens 6 Stunden pro 
Kalendertag durch Masken-CPAP unterstützt wurde. []

Aber… 
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„Weaning“mit CPAP
Beatmungsdauer

….
Die Berechnung der Beatmungsdauer endet in 
diesem Fall nach der letzten Masken-CPAP- Phase
an dem Kalendertag, an dem der Patient zuletzt 
insgesamt mindestens 6 Stunden durch Masken-
CPAP unterstützt wurde
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Weaning - Beispiel
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Kodierrichtlinien

- amtliche  Kodierrichtlinien

- Kodierrichtinien auf Basis 
der BSG Rechtsprechung
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Quelle Newsletter:

BSG

BSG Urteil vom 19.12.2017
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Das BSG bestätigt

wieder einmal die 

eigenwillige Interpretation

des MDK 



Der Begriff „Entwöhnung“ ist international als „Weaning“ etabliert, beschreibt jedoch 

die Befreiung von der Beatmung nur unzureichend. Üblicherweise geht man bei der 

„Entwöhnung“ von einer Zustandsänderung aus, die sich biologisch ergibt (wie bei 

der Entwöhnung von der Muttermilch) oder aufgrund eines Abusus, wie bei 

Drogenabhängigkeit. Bei der mechanischen Beatmung ist das aber nicht der Fall. 

Hier findet keine Gewöhnung statt, vielmehr besteht eine akute 

Gasaustauschstörung und/oder Schwächung bzw. Überlastung der Atemmuskulatur, 

die einer Unterstützung bedarf. Es handelt sich somit um einen artifiziellen Zustand, 

der das Überleben in einer respiratorischen Krise sichert. Es ist immer an-

zustreben, den artifiziellen Zustand der Beatmung möglichst rasch zu beenden. 

Somit kann auch eine Gewöhnung nicht über eine bestimmte Zeitspanne einer 

Beatmung definiert werden, da es keine Gewöhnung an eine Beatmung gibt. 

Auszug:
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Auszug:

Der Aufwand der NIV ist in der Regel höher als bei der invasiven Beatmung. 

Hintergrund ist der fehlende oder deutlich geringere Bedarf an Sedation im 

Vergleich zur Intubation so-wie die Anpassung der Maske und permanente 

Überwachung in Verbindung mit den Beatmungseinstellungen, damit 

Druckstellen vermieden werden. Zudem ist der Betreuungsaufwand in den 

beatmungsfreien Intervallen höher, z. B. bezüglich des Managements der 

Sekretretention und den Beschwerden, die der Patient infolge der hier 

möglichen Kommunikation äußert. …

Da im DRG-System die Erlösberechnung nach dem 

Ressourcenverbrauch erfolgt, und der Aufwand einer intermittierend 

angewendeten NIV und einer durchgehenden invasiven Beatmung 

mindestens vergleichbar sind, sollten daher die gleichen Erlöse 

anfallen.
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Beatmungsentwöhnung 
(gemäß „OPS-Definition)

Weaning=

Prozess der strukturierten Reduktion von 

Beatmungsparametern mit dem Ziel:

Beendigung der Beatmung und Wiedererlangung der

(Fähigkeit zur) selbstständigen Atmung ohne  maschinelle   

Beatmung 

Ein Code aus dem Bereich 8-718 ist auch zu verwenden, 

wenn die Entwöhnung fehlgeschlagen ist und die (Wieder-) 

Einstellung auf eine häusliche Beatmung erfolgt
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- Ein Code aus dem OPS Bereich 8-718 ist immer dann 

anzuwenden, wenn die Beatmungsdauer (einschließlich 

beatmungsfreier Intervalle) mehr als 95 h beträgt 

und

ein strukturierter Entwöhnungsprozess mit täglich 

dokumentierter leitliniengerechter Evaluation der 

Entwöhnungsbereitschaft des Patienten erfolgt

- Die in diesem Prozess angewandten Beatmungsformen 

sind nicht relevant
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Beatmungsentwöhnung 
(gemäß „OPS-Definition)



https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-

015l_S2k_Prolongiertes_Weaning_2014_01_verlaengert_01.pdf

leitliniengerechter Evaluation der 

Entwöhnungsbereitschaft des Patienten .... 
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Beatmungsentwöhnung 

(gemäß „OPS-Definition (8-718)“

Mindestmerkmale:

- mindestens ein täglicher Spontanatemversuch   

(incl. CPAP/ oder HFNC)

- bei Nichtdurchführung schriftliche Dokumentation  

der Gründe

- Ein Weaningprotokoll pro Behandlungstag   

(Mindestanforderung: Dokumentation der  

Behandlungsstrategie/Sedierung/ Monitoring)
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Zählweise:

• Es zählen alle Tage an denen entweder ein 

Spontanatmungsversuch durchgeführt wurde 

oder schriftlich begründet wurde, warum eine  

Durchführung nicht möglich war 

• Tage ohne intermittierende maschinelle 

Beatmung zählen nicht 

• Die Einleitung einer häuslichen Beatmung ist 

gesondert zu kodieren (8-716 ff)
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Beatmungsentwöhnung 
(gemäß „OPS-Definition)



Beatmungsentwöhnung 

(gemäß „OPS-Definition (8-718)“

Zählweise:

• Es zählen alle Tage an denen entweder ein 

Spontanatmungsversuch durchgeführt wurde 

oder schriftlich begründet wurde, warum eine  

Durchführung nicht möglich war 

• Tage ohne intermittierende maschinelle 

Beatmung zählen nicht 

• Die Einleitung einer häuslichen Beatmung ist 

gesondert zu kodieren (8-716 ff)

Was ist mit dem Weaning mittels CPAP 

(> 6h pro Tag) wenn an den 

Tagen nicht zusätzlich NIV beatmet wird
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Beatmung –Spezialverfahren
NAVA 

http://www.maquet.com/content/Documents/Brochures/SERVOI_BR
OCHU_MX-0354_NAVA_LR_DE_ALL.pdf

Herstellerinformation:
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Beatmung –Spezialverfahren
NAVA 

Folie 72

©HC&S AG



Spezialverfahren –Beatmung
Stickstoffmonoxyd Therapie

http://www.lahner-medizintechnik.at/noxbox.html

Herstellerinformation: 
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Nicht vergessen-
Kodierung ….
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Neue Definition der ARDS Definition Task Force 

(„Berlin-Definition“, 2012)

Reduziertes PaO2/FiO2 (Horovitz-Quotient) in Abhängigkeit vom Schweregrad:

Mildes ARDS: PaO2/FiO2 = 201–300 mmHg bei PEEP ≥5cm H2O 

Moderates ARDS: PaO2/FiO2 = 101–200 mmHg bei PEEP ≥5cm H2O

Schweres ARDS: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg bei PEEP ≥5cm H2O 

https://www.amboss.com/de/wissen/Acute_Respiratory_Distress_Syndrome#xid=tg0XC2&anker=Z17139bb0b87749781111e3fd2c32434b
https://www.amboss.com/de/wissen/Allgemeinan%C3%A4sthesie#xid=hl0c9T&anker=Zb88834bfcb7d0a357ccdb092a1293f73
https://www.amboss.com/de/wissen/Allgemeinan%C3%A4sthesie#xid=hl0c9T&anker=Zb88834bfcb7d0a357ccdb092a1293f73
https://www.amboss.com/de/wissen/Allgemeinan%C3%A4sthesie#xid=hl0c9T&anker=Zb88834bfcb7d0a357ccdb092a1293f73


ARDS

Quelle: http://www.anaesthesie.ukw.de

Webseite der Uninklinik Würzburg/ Klinik  und Poliklinik   für Anästhesiologie
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Ein ARDS ist zu diagnostizieren bei: 

 Akuter Beginn innerhalb einer Woche oder neues respiratorisches Ereignis

 Lungenödem (Auskultation, Echokardiographie) 

 Respiratorischer Insuffizienz (lässt sich nicht durch kardiale Ursachen oder 

Volumenüberschuss erklären 

 massiver Einschränkung der Oxygenierung (BGA) – sauerstoffrefraktär!

 bilateral auftretenden, meist großflächigen Infiltraten in der 

Thorxübersichtsaufnahme (Rö) oder im CT  („Schmetterlingsinfiltrat“)



ECMO ohne Herzunterstützung

Acute Respiratory Distress Syndrome
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Quelle- Herstellerinformation:  http://www.baxter.de/

Prisma Lung (bei ARDS)

CRRT = Continuous Renal Replacement Therapy
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Refinanzierung ????? 
Vergütung „nur“ innerhalb der DRG Fallpauschale/ kein ZE
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